
STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   
Der Bürgermeister 

 

18.04.2019  

 
Beschlussvorlage Nr. 2019/095     öffentlich 
 

Bezugsvorlage Nr.  
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Beschlussvorschlag 

 

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beruft Frau Jutta Wienand von der Frauenberatungsstelle anstelle von Frau 

Saskia Schüller als beratendes Mitglied in den Ausschuss für Integration und Teilhabe. 

 

 

Anlass und Ziele  
 

Die Nachbesetzung ausscheidender beratender Ausschussmitglieder erfolgt zur Sicherstellung der Handlungsfä-

higkeit des städtischen Gremiums. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen 

 

Produkt/Investitionsnummer: 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlung EUR EUR 

Aufwand/Auszahlung EUR EUR 

Saldo EUR EUR 

 
 

 

Begründung 

 

Frau Saskia Schüller arbeitet zwischenzeitlich nicht mehr in der Frauenberatungsstelle. Die in der Frauenbera-

tungsstelle tätige und bislang als stellvertretendes Mitglied berufene Frau Jutta Wienand hat sich bereit erklärt als 

beratendes Mitglied berufen zu werden.  

 

Daher wird nunmehr Frau Wienand anstelle von Frau Schüller als beratendes Mitglied in den Ausschuss für In-

tegration und Teilhabe benannt. Eine Vertreterin konnte bislang nicht gefunden werden.  

 

Der für die Berufung erforderliche Feststellungsbeschluss des Rates bedarf nach §71 Abs. 5 NKomVG nicht der 

Vorbereitung durch den Verwaltungsausschuss. 

 

 

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
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Bei der Besetzung des Ausschüsse des Rates der Stadt Neustadt a. Rbge. geht es um die Sicherstellung der politi-

schen Handlungsfähigkeit. Strategische Ziele sind hiervon nicht betroffen. 

 

 

Auswirkungen auf den Haushalt 

 

Zusätzliche Auswirkungen auf den Haushalt ergeben sich nicht. 

 

 

So geht es weiter 

 

Nach Beschlussfassung des Rates erhält das neue beratende Mitglied die Berufung und wird über die sich aus den 

§§ 40 bis 42 NKomVG ergebenden Pflichten belehrt. 

 

 

 

Sachgebiet 100  - Interne Dienste - 
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